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Herrn 

Landesrat 

Stefan Kaineder 

Promenade 37 

4021 Linz 

Linz, am 13. November 2025 

Schriftliche Anfrage des Landtagsabgeordneten Thomas ANTLINGER, B.Ed.Univ. und 

der Landtagsabgeordneten Heidi STRAUSS an Landesrat Stefan KAINEDER betreffend 

Fernwärmepreise 

Sehr geehrter Herr Landesratl 

Fernwärme ist eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende. Sie ermöglicht die effiziente 

Nutzung von erneuerbaren Energien, reduziert CO2-Emissionen und sorgt für eine verläss-

liche, wartungsarme Wärmeversorgung in dicht besiedelten Wohngebieten. Damit der Ausbau 

und die Dekarbonisierung dieser nachhaltigen Infrastruktur gelingen. braucht es nicht nur 

technische Innovationen (Geothermie, Abwärme, ...) und große Investitionen der Netzbetrei-

ber, sondern auch ein hohes Vertrauen seitens der Kund:innen. Eine faire, kontinuierliche und 

ökonomische Preisgestaltung ist dabei entscheidend — sie schafft Planungssicherheit, Ver-

lässlichkeit und Akzeptanz. 

Aufgrund von Delegierungsbescheiden des Wirtschaftsministeriums hat das Land OÖ die 

Kompetenz gemäß Preisgesetz 1992, die Höchstpreise von Fernwärme in 

Versorgungsgebieten der Energie AG, der Linz AG sowie der eww festzulegen. Daher 

erlauben wir uns, folgende Fragen an Sie zu richten: 

1. Welche Anträge auf Preiserhöhung stellten die drei obgenannten Fernwärmeversorger bei 

der zuständigen, Ihrem Ressort unterstehenden Behörde vom 1.1.2019 bis heute 

(aufgeschlüsselt nach Versorger und Jahr, Preise in absoluten Zahlen pro kWh sowie 

prozentuelle Steigerung)? 

2. Welche davon bewilligte die Behörde (mit welchen Auflagen/Einschränkungen)? 

3. Nach welchen objektiv nachvollziehbaren Kriterien werden die beantragten Preiser-

höhungen bewertet und wo sind diese Kriterien verschriftlicht? 
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4. Wurden diese Kriterien immer eingehalten bzw. welche begründeten Abweichungen vom 

seit 2016 bestehenden indexbasierten Preismodell haben Sie seit 1.1.2019 veranlasst? 

5. Welche maximalen Preissteigerungen wären auf Basis des Preismodells theoretisch seit 

2019 in den einzelnen Jahren beantragbar gewesen? 
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